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1659 Dezember 22 . A
SCHREIBEN VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG [AN SCHULT-

HEISS UND RAT VON SOLOTHURN]

AH 47/180

Nach der Anrede , in der die Solothurner als "liebe alte Eidtgnossen,
Mitbürger und wohlverthruwte Brüeder"  bezeichnet werden , fährt das

Schreiben fort:

"Nach dem Vir den Jnhalt Uewerss an Unss den 28 . Novembris abgangnen schrei-

benss , undt Uewerss . . . Alt Schulthessen [Hans Wilhelm ] von Stein¬

brugg,  bygelegter wyttleüffiger Klagsahrifft Unseren geehrten . . . Alt

Amman Beat  II . Zurlauben , eingehendiget , hat Er sieh hernach folgender

gestalten widerantworthlich erkhlärth.

Dass fürss erste Jrrne sehr hochempfindt : undt beduhrlich Vorkhommen uff sol-

liche unfreündtliche monier und formb 3 by einem löblichen Magistrat der Statt

Solothurn , ohne grundt uss besonderm missthruwen oder argwöhn , zu nachtheil

syner Ehr undt gueten lümbdenss , hinderrugss betadlet und verdächtig gemacht

Zu werden , wardurch aber Jme gantz Unrecht undt uhbillich beschähen thuye:

wye dann solchess mit beeder herren Verordneten Vögten [Hans Arnold Stock-

l i n und Oswald K o l i n gemeint ] Zügnuss gnuegsamb Zuerscheinen . Undt

diewylen Anno 1651 mit syness lieben bruederss hauptman Hei nrichl.

Zurlauben sei . hinderlassner wittib , . . . [Anna ] Elisabetha Wallierin,

in bywäsen , Wylandt herrn obersten [Ludwig ] von Roll  sei . der herren

Vögten und anderen Verwandten ein ordenliche abredt , Rechnung und Verglichung

Zubenüegen allersitz beschähen ; dazemalen , so woll die 1800 gl syner Schwe¬

ster . . . Elisabetha [Zurlauben ] seligen gehörig Alss auch der [St.

Konrads ] Pfruondt Zinss Jerlich 173 gl durch synes Bruoders seligen eigne
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handtschrifftliche bekhandtnuss , ordenlich erscheint , hernacher Anno 1655 Jm

herbstmonet wnb die gantze verlassenschafft widerwnb in gegenwertigkheit

herrn Schulthess von Steinbrugg , obgesagter syner hussfrauwen [Anna Elisabeth

Wallier hatte in zweiter Ehe Steinbrugg geheiratet ] , herrn Stattschryber

[Franz ] haffnerss,  herrn Landtvogt [von Gösgen , Hans Georg ] Wag¬

ner  s s und anderen alhiesigen negsten freündt und Verwandten , von den

herren Vögten ein durchgehende Rechnung eingenommen , alless in schrifft ver¬

fasset worden , so lasse Erss syness theilss einfaltig daby bewenden , in er-

wartung ob Jemand wider old uff syn person , ein gebruchten betrug und falscheit

dem rechten gemess darzubringen understahn wolte.

Für dass ander , dass synem sohn hauptman Heinrich  II . Zurlauben [In¬

haber der Kompagnie Zurlauben ] Zu endt dess 1656 Jarss umb bezüchung etlicher

gelter , ein gwaldssbrieff adressiert sye von tringender noth , und der bekhand-

ten Wallisser Ansprach [gemeint der Erben von Andreas Pollen  von Lax

im Wallis ] und alhiesigen Grichtss Erkandtnuss wegen , wohlbefüegter massen

beschähen : dann die ansprächer nit Zu Solothurn , sonderss alhiesiger Verlas¬

senschafft den negst Verwandten und gewessnen Vögten , stätigss nachgeworben

undt mit recht uff die erst flüssige französische Zahlungen angewissen worden,

Ess solle und werde aber hierdurch niekmand Unrecht widerfahren , sonderss es

habe gedachter hauptman Zurlaüben Zu syner heimb khunfft Anno 1657 umb syn

Einnermen und ussgeben , alhie und Zu Baden herrn Schülthessen selbst mundtlich

berichtet , wyll aber iezunder mann sich darob nit Zu vernüegen vermeinth,

nachmahlen dess anerbietenss sye , darumben ordenliche rechnung undt Antworth

und Satisfaction Zu geben.

Drittenss sye mann der Zwo restierenden kauffss Zahlungen [für den St . Kon-

radshof , der 1655 von Heinrich II . Zurlauben übernommen worden war ] Anred und

willenss ie nach mögligkheith Zu bezahlen , Jnzwüschend gebührend Zu verzin¬

sen , dass aber (wie fürgewendt wirdt ) der kau ff umb lidenlichen pryss ergan¬

gen , da mann von 12522 gl . j Järlich nit 200 gl . nuzung bezüchen khan , sye nit

Zuerscheinen , aber wohl dass mann Andern erheblicher Ursachen halber Zu sol¬

chem schwähren kauff , sich bereden lassen.

Vierdtenss syendt die Contracten nach absterben syness L . Vatterss [K o n-

r a d III . Zurlauben ] säl . allen dryen geschwüsterten [nämlich Beat II . ,

Heinrich I . und Elisabeth Zicrlauben ] gehörig , Jme [Beat II . ] alss dem Eiteren

undt biss dato 20 Jahr lang hinderlegt verpliben , erpiete sich von synem An-

theil guethwillig uskauffen Zu lassen.



Wann nun Wir hieruff Unser beeden herren Miträthen [Rats ] seckhelmeister Johan

[Arnold ] Stockhlj und Osswald kholin , gegebnen bericht : und schrifftliche

ZügnusSj diser obgedaehten widerantworth glichförmig undt mitstimmendt befin¬

den 3 auch diss fahlss einiehe gefahr Verspühren mögen . So häbendt Wir für

rathsamb erachtet , Zu abschnidung ungueter wyttleüffigkheit und Zwyspahlts

Zwüschen negst verwandten Uech U. G. L. A. E. der Sachen beschaffenheit hiemit

Zu participieren ".
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